
Weiterbildung der MFA

Diese Fördergelder gibt es
Wenn sich Medizinische Fachange-
stellte fortbilden, gibt es viele För-
der- und Zuschuss möglichkeiten, 
die von Praxen in Anspruch ge-
nommen werden können. Doch 
viele Ärzte wissen nichts von Bil-
dungsschecks, Bildungsprämien 
oder Meister-BAföG.

Wenn es um die Fortbildung für Medizi-
nische Fachangestellte (MFA) geht, lassen 
Praxis inhaber und ihre Mitarbeiterinnen 
o� bares Geld liegen. Dabei gibt es für die 
beru�iche Fortbildung unterschied liche 
Fördermöglichkeiten: „Sie werden aber 
nur relativ selten in Anspruch 
 genommen“, berichtet Ingrid Gerlach 
vom geschä�sführenden Vorstand des 
Bildungswerks für Gesundheitsberufe in 
Kassel. 

In der Regel übernehmen die Ärzte die 
Kosten für die Kurse. „Deutlich über 
90% der Fortbildungen werden bei uns 
vom Arbeitgeber bezahlt“, so Gerlach. 
Die Tatsache, dass die Fortbildungen ge-
fördert werden können, ist dabei vielen 
Ärzten und MFA o�enbar nicht be-
kannt. Die wichtigsten ö�entlichen Fi-
nanzierungen in diesem Bereich sind die 
Bildungsprämie und der Bildungs-
scheck.

Bildungsprämie
Die Bildungsprämie wird vom Bund 
 gezahlt. Er unterstützt die berufsbezoge-
ne Weiterbildung mit bis zu 500 €. Aller-
dings grei� die Förderung nicht bei 
 jedem. „Sie ist gekoppelt an das zu ver-
steuernde Einkommen“, erklärt Gerlach. 
Bei Alleinstehenden darf es nicht höher 
als 20.000 € im Jahr sein, bei Verheirate-
ten darf das zu versteuernde Einkommen 
beider Ehepartner zusammen 40.000 € 
nicht überschreiten.  Außerdem steht die 
Bildungsprämie nur Berufstätigen o�en, 
die mindestens 15 Stunden arbeiten oder 
sich in Elternzeit oder P�egezeit be�n-
den. Um einen Prämiengutschein zu 
 bekommen, müssen sich Interessentin-
nen an eine der rund 530 Beratungsstel-
len in Deutschland wenden (weitere In-
formationen �nden Sie unter  www. 
bildungsprae mie. info).

Bildungsscheck
Neben der Bildungsprämie gibt es in den 
meisten Bundesländern auch noch den 
Bildungsscheck, der die Weiter bildung in 
kleinen und mittelstän dischen Unterneh-
men fördern soll. Den Bildungsscheck 
können auch die Arbeitgeber  beantragen. 
Über die genauen Kondi tionen in ihrem 
jeweiligen Bundesland müssen sich der 

Arzt oder die MFA  informieren. Sowohl 
bei der Bildungsprämie als auch beim Bil-
dungsscheck wird die Häl�e der Fortbil-
dungskosten übernommen, und zwar bis 
zu einer Obergrenze von 500 €. Die För-
derung gilt nur für die reinen Kursge-
bühren. Kosten für die Verp�egung und 
eventuelle Prüfungsgebühren sind damit 
nicht   gedeckt. Außerdem sind die Förde-
rungen an Fristen gebunden: „Die Bean-
tragung und der Beginn der Förderung 
dürfen nicht mehr als sechs Monate aus-
einanderliegen.“ Auch kann man die �-
nanzielle Unterstützung nicht im Nach-
hinein beantragen.

Meister-BAföG
Für MFA, die eine Aufstiegsfortbildung zur 
„Fachwirtin für ambulante medizinische 
Versorgung“ machen, kommt auch das 
Meister- oder Aufstiegs-BAföG in Frage. 
Hier ist die Voraussetzung für die Förde-
rung, dass die Fortbildungsmaßnahme min-
destens 400 Unterrichtsstunden umfasst.

Für die Auswahl einer geeigneten Fort-
bildung sollten sich MFA beim Verband 
medizinischer Fachberufe nach den ver-
schiedenen Angeboten und den mit ihnen 
gemachten Erfahrungen erkundigen, 
emp�ehlt Gerlach. Während die Fortbil-
dungen für Ärzte von den Ärztekammern 
zerti�ziert werden, gibt es bei den MFA 
nichts Vergleichbares. „Es ist eine große 
Crux, dass es keine Stelle gibt, die die 
Qualität und die  Inhalte der Fortbildun-
gen prü�“, so Gerlach. Sie rät dazu, Maß-
nahmen zu wählen, an deren Ende eine 
Prüfung oder Lernerfolgskontrolle steht. 

Weiterbildungsstipendium 
Die Landesärztekammern bieten ebenfalls 
Fortbildungen für MFA an und informieren 
über Fördermöglichkeiten. Bei den Kam-
mern können sich Interessierte für das vom 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung �nanzierte Weiterbildungsstipendi-
um bewerben. Es richtet sich an junge MFA, 
die besonders gute Ergebnisse in ihren Prü-
fungen erzielt haben. Über die Begabtenför-
derung werden anspruchsvolle Weiterqua-
li�zierungen unterstützt, und zwar über ei-
nen Zeitraum von maximal drei Jahren mit 
bis zu 2.400 € pro Jahr. Ilse Schlingensiepen Für MFA, die sich fortbilden möchten, gibt es verschiedene geldwerte Förderangebote.

©
 B

jö
rn

 W
yl

ez
ic

h 
/ 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

42 CME 6 • 2019

Arz t und Recht


